
 

48BBiG

Auf welche Weise kommt ein Ausbildungs-
vertrag zustande?

§ 10 (1)

Zwei mündliche übereinstimmende Willenserklä-
rungen reichen, § 10 (2).

Der Ausbildende ist verpflichtet, unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrages eine Vertragsnie-
derschrift zu erstellen, § 11 Satz 1. 

Der Vertrag ist auch dann gültig, wenn der Aus-
bildende die Vertragsniederschrift nicht erstellt 
(ggf. Beweisproblem).
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Wer muss den Ausbildungsvertrag unter-
zeichnen, wenn der Auszubildende bei 
Vertragsschluss noch nicht volljährig ist?

§ 11 (2)

BBiG
 der Ausbildende bzw. dessen Beauftrag-

ter, zum Beispiel der Personalchef
 der Auszubildende sowie dessen gesetz-

licher Vertreter (im Normalfall: Vater und 
Mutter gemeinsam oder Vormund)

Will der Minderjährige den Vertrag kündigen, be-
nötigt er die Zustimmung des gesetzlichen Ver-
treters, § 111 BGB.

 

50BBiG 

Aus welchem Grund könnte es rechtlich pro-
blematisch sein, dass Eltern mit ihrem min-
derjährigen Kind einen Ausbildungsvertrag 
abschließen?

§ 10 (3) 

Minderjährige können nur mit Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters einen Ausbildungsvertrag 
schließen. 

  

Nach § 181 BGB ist es grundsätzlich nicht mög-
lich, dass Eltern als gesetzlicher Vertreter ihrer 
Kinder und gleichzeitig als Ausbildende quasi mit 
sich selbst einen Vertrag schließen: Verbot der 
Selbstkontrahierung.

Dieses Verbot ist durch das BBiG aufgehoben: Ein 
Vater darf also z. B. seine 17-jährige Tochter "zur 
Ausbildung einstellen".
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Zu welchem Zeitpunkt müssen die wesent-
lichen Inhalte des Ausbildungsvertrages 
schriftlich festgehalten werden?

§ 11 (1)

BBiG unverzüglich (d. h. 'ohne schuldhaftes Zö-
gern') nach Zustandekommen des Vertra-
ges, spätestens jedoch vor Beginn der Aus-
bildung.

Die Vertragsniederschrift wird im Normalfall zwei-
fach erstellt: je ein Exemplar für den Ausbilden-
den und für den Auszubildenden - ggf. zusätzlich 
für den gesetzlichen Vertreter.

                

Nach Unterschrift werden alle Exemplare an die 
'zuständige Stelle' (meist IHK, HwK) zur Prüfung 
und Eintragung weitergegeben, § 34 (1).


